
 
 

           
Öffentliche Bekanntmachung  

          des Kreises Plön 

 
Lfd.Nr./Jahr        Veröffentlichungsdatum: 

  25     /2007         01.08.2007 

 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
des Kreises Plön für das Haushaltsjahr 2007 

 
 

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung in den jeweiligen zur Zeit gültigen Fassungen wird nach Beschluss des Kreistages vom 05.07.2007 - 

und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden / wird 

 

 erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes  

  einschl. der Nachträge  

 

  gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf 

 

1. im Verwaltungshaushalt 

 

die Einnahmen 5.363.700 €  110.399.200 € 115.762.900 € 

die Ausgaben 577.200 €  124.704.200 € 125.281.400 € 

 

das Haushaltsdefizit  4.786.500 € 14.305.000 € 9.518.500 € 

 

2. im Vermögenshaushalt 

 

die Einnahmen 83.900 € 83.900 € 18.689.400 € 18.689.400 € 

die Ausgaben 0 € 0 € 18.689.400 € 18.689.400 € 

 



 

 

 

§ 2 
 

 

Es werden neu festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  von bisher 3.976.400 € auf 3.892.500 € 

 

2. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 30.000.000 € auf 20.000.000 € 

 

3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen  von bisher 334,81 Stellen auf 335,69 Stellen 

 

 

§ 3 
Mit dem Nachtragswirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses werden: 

 

 erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes  

  einschl. der Nachträge  

 

  gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf 

 

a. Betriebsteil I - Kreiskrankenhaus - 

 

2. im Vermögensplan 

 die Einnahmen 100.000 €  893.800 EUR 993.800 € 

 die Ausgaben 100.000 €  893.800 EUR 993.800 € 

 

 
 

 

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 24.07.2007 erteilt. 

 

24306 Plön, den 30.07.2007 

 

 

 

 Dr. Gebel 

 - Landrat - 

 



 

 

 

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Plön für das Haushaltsjahr 2007 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 kann während der Dienststunden in der 

 

Kreisverwaltung Plön 

Amt für Finanzen und Wirtschaftsförderung  

in 24306 Plön 

Hamburger Str. 17/18 

Zimmer A 324 

 

eingesehen werden. 

 

 

Plön, den 30.07.2007 

Az.: 12-10-11/07 

 

Kreis Plön 

Der Landrat 

Amt für Finanzen und Wirtschaftsförderung 

 

 

 


